
Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktische n Arbeit  (EW) 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms 
hat die Fachkonferenz Erziehungswissenschaft die folgenden fachmethodischen und 
fachdidaktischen Grundsätze beschlossen. In diesem Zusammenhang beziehen sich die 
Grundsätze 1 bis 14 auf fächerübergreifende Aspekte, die Grundsätze 15 bis 22 sind 
fachspezifisch angelegt. 

Überfachliche Grundsätze: 

1. Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen 
die Struktur der Lernprozesse. 

2. Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen 
der Schüler/innen. 

3. Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 
4. Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt. 
5. Die Schüler/innen erreichen einen Lernzuwachs. 
6. Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler/innen. 
7. Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen sowie 

Schülern und bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 
8. Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schüler/innen. 
9. Die Schüler/innen erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei 

unterstützt. 
10. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 
11. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 
12. Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 
13. Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 
14. Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. 

 
Fachliche Grundsätze: 

15. Der Unterricht geht von Fragen der Erziehungspraxis aus, analysiert diese mit 
geeigneten wissenschaftlichen Theorien und hinterfragt diese wiederum hinsichtlich 
ihrer Leistungsfähigkeit zur Erklärung von Erziehungspraxis. 

16. Der Unterricht unterliegt der Wissenschaftsorientierung und der 
Wissenschaftspropädeutik und greift auch auf Erkenntnisse der 
Nachbarwissenschaften zurück. 

17. Der Unterricht knüpft an die Interessen und Erfahrungen der Adressaten an und 
macht deren subjektive Theorien bewusst, die in Auseinandersetzung mit 
wissenschaftlichen Theorien reflektiert werden. 

18. Der Unterricht bedient sich methodisch insbesondere der Analyse von Fällen. 
19. Der Unterricht ist gegenwarts- und zukunftsorientiert und gewinnt dadurch für die 

Schülerinnen und Schüler an Bedeutsamkeit. 
20. Der Unterricht ist handlungsorientiert und handlungspropädeutisch ausgerichtet; er 

bereitet auf verantwortliches pädagogisches Handeln vor. 
21. Der Unterricht gibt Gelegenheit, pädagogisches Handeln simulativ oder real zu 

erproben. 
22. Der Unterricht ermöglicht reale Begegnung mit Erziehungsprozessen sowohl im 

Unterricht (didaktischer Sonderfall) als auch an weiteren inner- oder 
außerschulischen Lernorten. 

 

 


